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§ 41 ApokG Disziplinarstrafen
 ApokG - Apothekerkammergesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Disziplinarstrafen sind

1. 1.der schriftliche Verweis,

2. 2.Geldstrafen bis zur Höhe des 15fachen Betrages der Gehaltskassenumlage, die für einen im Volldienst

angestellten Apotheker auf Grund der Bestimmungen des Gehaltskassengesetzes, BGBl. Nr. 254/1959,

jeweils zu leisten ist,

3. 3.die zeitliche oder dauernde Entziehung des Rechtes auf Ausbildung von Aspiranten,

4. 4.die zeitliche oder dauernde Entziehung des Wahlrechtes und der Wählbarkeit zur Apothekerkammer,

5. 5.die zeitliche oder dauernde Entziehung des Rechtes zur Leitung einer Apotheke,

6. 6.das Verbot der Ausübung des Apothekerberufes bis zur Dauer von drei Jahren.

2. (2)Welche dieser Strafen zu verhängen ist, ist ebenso wie die Bemessung der Strafe insbesondere nach der Größe

des Verschuldens und der daraus entstandenen oder drohenden Nachteile, vor allem auch für die Kunden und

Patienten, sowie dem Ausmaß der Beeinträchtigung des Standesansehens zu beurteilen. Bei Bemessung der

Geldstrafe ist auch auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Beschuldigten Bedacht zu nehmen. Die

§§ 32 bis 34 StGB sind sinngemäß anzuwenden. Die Disziplinarstrafen können auch nebeneinander verhängt

werden.

3. (3)Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2 bis 5 können bedingt unter Festsetzung einer Bewährungsfrist von einem bis

zu drei Jahren verhängt werden, wenn anzunehmen ist, dass ihre Androhung genügen werde, um den

Beschuldigten von weiteren Disziplinarvergehen abzuhalten, und es nicht der Vollstreckung der Strafe bedarf, um

der Begehung von Disziplinarvergehen durch andere Apotheker entgegenzuwirken.

4. (4)Wird ein Apotheker oder Aspirant nach Gewährung einer bedingten Strafnachsicht wegen eines neuerlichen,

innerhalb der Bewährungsfrist begangenen Disziplinarvergehens schuldig erkannt, so ist entweder die bedingte

Strafnachsicht zu widerrufen oder, wenn dies ausreichend erscheint, den Beschuldigten von weiteren

Disziplinarvergehen abzuhalten, die Bewährungsfrist bis auf höchstens fünf Jahre zu verlängern. Die

Entscheidung darüber kann nach Anhörung des Beschuldigten entweder im Erkenntnis wegen des neuen

Disziplinarvergehens oder in einem gesonderten Beschluss erfolgen.

5. (5)Wird eine bedingte Strafnachsicht nicht widerrufen, so gilt die Strafe mit Ablauf der Bewährungsfrist als

endgültig nachgesehen. Die §§ 49, 55 und 56 StGB gelten sinngemäß. Zeiten, in denen der Apothekerberuf nicht

ausgeübt worden ist, werden in die Bewährungsfrist nicht eingerechnet.
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